
Die Sozialen Dienste



Liebe Glarnerinnen und Glarner

Die rund 40 Mitarbeitenden der Sozialen Dienste des  
Kantons Glarus setzen sich mit  viel Engagement und  
Kompetenz für Sie und Ihre Anliegen ein. Unsere An- 
gebote sind so vielfältig wie die Bewohnerinnen und  
Bewohner des Glarnerlandes, und wir unterstützen Sie 
durch Beratung und Begleitung in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen. Ob Kinder, Jugendliche,  
Erwachsene, für  alle haben wir ein individuelles An-
gebot bereit. Dabei ist die Hilfe zur Selbsthilfe und die 
Förderung der Chancengerechtigkeit unser oberstes 
Ziel. Unsere  Beratung erfolgt  kostenlos und alle Mit-
arbeitenden unterstehen der Schweigepflicht.
 
Wir dürfen  Ihnen versichern, dass  wir uns nach  den 
höchsten Standards bemühen, Sie  zu unterstützen,  
zu stärken und  zu begleiten, denn im Mittelpunkt steht 
bei uns der Mensch.

Audrey                 Hauri
Leiterin      Soziale Dienste

Andreas Zehnder
Hauptabteilungsleiter



Sie halten den Wegweiser zu den Sozialen Diensten des Kantons Glarus in den 
Händen. Dieser Wegweiser soll Ihnen einen Einblick in das Sozialwesen des  
Kantons Glarus geben. 

Die Sozialen Dienste

Stützpunkt SüdStützpunkt MitteStützpunkt Nord

Abteilung  
Soziale Dienste

- Sozialhilfe
- Schulsozialarbeit
- Jugendstrafrechtspflege
-  Pflegekinderwesen 
- Berufsbeistandschaft

-  Sozialhilfe 
-  Berufsbeistandschaft
-  Praktikumsbegleitung

-  Sozialhilfe 
-  Alimentenhilfe
-  Opferberatung
-  Notunterkunft
-  Bewährungshilfe

Hauptabteilung 
Soziales

Die Sozialen Dienste sind eine Abteilung der Hauptabteilung Soziales, welche dem 
Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) untersteht. Die Hauptabteilung 
Soziales erfüllt alle gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben in der öffentlichen Sozial-
hilfe, soweit nicht eine andere Stelle zuständig ist. Die Hauptabteilung Soziales 
beinhaltet neben den Sozialen Diensten die Fachstelle Heimwesen, die Fachstelle 
Asyl, die Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge (KIF),   die Fachstelle Erbschaft 
und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). 
 
Das Sozialhilfegesetz des Kantons Glarus (SHG) bildet die gesetzliche Grundlage 
für das Handeln der Mitarbeitenden der Sozialen Dienste. Die Sozialhilfe ist die 
Basis des Systems der sozialen Sicherheit. Sie beinhaltet die persönliche und  
materielle Sozialhilfe. Das Gesetz regelt die öffentliche Sozialhilfe zugunsten von 
Personen und Personengruppen aller Altersstufen, die sich im Kantonsgebiet 
aufhalten oder für die der Kanton oder die Gemeinden aufgrund anderer Erlasse 
zuständig sind (Art.1, Abs.1 SHG). Es regelt spezielle Hilfsangebote für besondere 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere für Jugendliche, Betagte, Behinderte, Sucht-
gefährdete und Suchtkranke (Art.1, Abs.2 SHG). Die öffentliche Sozialhilfe hat zur 
Aufgabe, materiellen und persönlichen Notlagen von Menschen vorzubeugen, sie 
zu verhindern, zu lindern oder zu beheben (Art.2, Abs.1 SHG). Öffentliche Sozial-
hilfe ist einer hilfesuchenden Person in einer drohenden oder eingetretenen Notlage 
zu gewähren, wenn keine Möglichkeit besteht, andere wirksame öffentliche oder 
private Hilfe zu leisten (Art.2, Abs.2 SHG).

Organisation



Die Sozialen Dienste des Kantons Glarus sind mit ihren drei Stützpunkten ein 
Dienstleistungszentrum im Sozialwesen des Kantons. Sie arbeiten dabei mit an-
deren öffentlichen und privaten Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens 
zusammen. Gemeinsam stehen wir ein für die Sicherung einer menschenwürdigen 
Existenz der Hilfesuchenden, unabhängig von den Ursachen der Notlage, von Alter, 
Geschlecht, Religion oder Staatsangehörigkeit (Art.3, Abs.3 SHG). 

Die Sozialen Dienste arbeiten polyvalent. Das heisst, dass die Sozialen Dienste 
zehn verschiedene Fachbereiche des Sozialen abdecken.
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Opferberatung
Die Opferberatung steht jeder Person offen, die durch eine Straftat in ihrer körper-
lichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.  
Der Anspruch richtet sich nach dem Opferhilfegesetz. Die Beratung steht auch nahe- 
stehenden Personen offen. Die Opferberatung hilft bei der Verarbeitung des Ge-
schehenen, informiert über Rechte, unterstützt und begleitet in Verfahren und vermit- 
telt weitere Hilfe. Die Beratung ist kostenlos und kann auf Wunsch anonym erfolgen.

Alimentenhilfe
Wenn der zur Zahlung verpflichtete Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht vollum-
fänglich, verspätet oder gar nicht nachkommt, kann die Alimentenhilfestelle mit der 
Durchführung von Inkassomassnahmen unterstützen. Sie versucht nach Möglich-
keit, mit beiden Parteien eine gütliche Einigung zu erzielen. Die Alimentenhilfestelle 
ist ebenfalls zuständig für die Bevorschussung von Kinderalimenten. Sie steht auch 
den Unterhaltspflichtigen beratend zur Seite.

Bewährungshilfe
Die Bewährungshilfe hat einerseits zum Ziel,   straffällig gewordene Personen bei  
der Reintegration in die Gesellschaft zu unterstützen und Sach- und Fachhilfe zur 
Verfügung zu stellen. Andererseits  übt sie im Auftrag der Justiz eine  Kontrollfunktion 
aus und  trägt so zur öffentlichen Sicherheit bei. Mit  erprobten  deliktorientierten 
Methoden wird versucht, ein erneutes Abgleiten in die Kriminalität zu verhindern.

Notunterkunft
Die Notunterkunft in Netstal bietet obdachlosen Frauen, Männern und  Familien  
während max. 3 Monaten eine Wohnmöglichkeit. In dieser  Zeit kann die soziale  
Integration und die Wohnungssuche in Ruhe angegangen werden. Es stehen ins-
gesamt 6 Plätze zur Verfügung.

Berufsbeistandschaft
Im Auftrag der  Kindes- und Erwachsenenbehörde (KESB) führen die Sozialen Diens-
te zivilrechtliche Mandate im Kindes- und Erwachsenenschutz. Beistandspersonen 
erfüllen die Aufgabe im Interesse der betroffenen Person und streben danach, ein 
Vertrauensverhältnis mit der betroffenen Person  aufzubauen, den Schwächezu-
stand zu lindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Gegenüber der KESB ist 
die Beistandsperson zur Rechenschaft verpflichtet.

Sozialberatung 
Die Sozialberatung umfasst den Bereich der persönlichen Hilfe. Ihre Leistungen 
umfassen die Beratung bei persönlichen oder familiären Problemen, bei Erziehungs- 
fragen, Abklärungen von  ambulanten Massnahmen, finanziellen Existenzsicherung 
und die Vermittlung von weiteren Hilfen.  Die Sozialberatung umfasst die Jugend- 
und Familienberatung und die Gewaltberatung. 

Wirtschaftliche Sozialhilfe
Wer für sich und seine Angehörigen finanziell nicht oder nicht hinreichend und 
rechtzeitig aufkommen kann, wird mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. Diese 
wird individuell und nach den Bedürfnissen im Einzelfall berechnet. Der Kanton  
Glarus hält sich an die Richtlinien und Empfehlungen der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS), sowie an kantonal erlassene Regelungen. Primäres Ziel 
ist es, die soziale und berufliche Integration der Betroffenen zu unterstützen. 
 
Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit (SSA) fängt soziale Probleme zwischen Schule, Familie und 
Gesellschaft auf und  fördert die Konflikt- und Problembewältigung von Kindern 
und Jugendlichen. Die SSA ist ein freiwilliges Angebot  und  niederschwellig an den 
Glarner Schulen vor Ort erreichbar.

Fachstelle Pflegekinder
Die Fachstelle Pflegekinder ist zuständig für die Betreuung sämtlicher Pflege-
verhältnisse, welche über die Fachstelle rekrutiert und abgeklärt wurden. Die 
Fachstelle Pflegekinder berät und begleitet die Pflegefamilien und Pflegekinder in 
allen Fragen rund um das Pflegeverhältnis, vermittelt Pflegeplätze und steht allen 
Interessierten  für Informationen offen.

Jugendanwaltschaft
Die Jugendanwaltschaft (JUGA) ist zuständig für die Durchführung von Strafver-
fahren gegen Kinder und Jugendliche (von 10 bis 25 Jahren). Sozialarbeitende der 
Sozialen Dienste unterstützen die JUGA bei der Begleitung von straffälligen Kindern 
und Jugendlichen. Das Ziel ist die Erziehung und Fürsorge  und für die Wahl der 
Massnahmen ist das Wohl des Kindes  massgebend.

Die Fachbereiche



Links Soziales
Gesundheit 

Pro Senectute 
www.gl.pro-senectute.ch

Pro Infirmis
www.proinfirmis.ch

Beratungs- und Therapiestelle (BTS)
www.bts-glarus.ch

Linth APP, Ambulante Psychiatrie Pflege 
www.linthapp.com

Mütter- und Väterberatung Glarnerland  
www.muevaeberatung.ch

Rotes Kreuz Glarus
www.srk-glarus.ch

Frauenzentrale des Kantons Glarus
www.frauenzentrale-glarus.ch

Krebsliga Beratungsstelle Glarus
www.krebsliga-sg.ch

Opferhilfe Schweiz
www.opferhilfe-schweiz.ch

Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik
www.pdgr.ch/ATK-Glarus

Psychiatrische Klinik
www.ksgl.ch/psychiatrie

Spitalpfarramt 
www.ksgl.ch/seelsorge

Die dargebotene Hand
www.143.ch

Arbeit / Beruf

Berufs- und Laufbahnberatung Glarus
www.biz-gl.ch

Case Management Berufsbildung
www.gl.ch

ALO-Treff & ALO-Job 
www.alo-job.ch

AVOI  Bildung, Beschäftigung, Beratung
www.avoi.ch

beva glarona GmbH, Laufbahnberatung 
www.beva-gl.ch

DIE CHANCE  Stiftung für Berufspraxis
www.die-chance.ch

KOMMITMENT  
www.kommitment.ch

Kinder / Jugend / Familie

Joyning Glarnerland
www.joyning-gl.ch

Heilpädagogischer Dienst  Glarus
www.hpdienst.ch

Tagesfamilien Glarnerland
www.tagesfamilien-glarnerland.ch

Erziehungsberatung, Elternbildung 
www.bez-betschwanden.ch

sozialBeratung, Heidi Schielly,  
heidi.schielly@bluewin.ch

E-Beratung für Jugendliche
www.tschau.ch

Feel-ok für Jugendliche
www.feelok.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrischer  Dienst 
(KJPD)
www.bts-glarus.ch

Pro Juventute Schweiz
www.projuventute.ch

Verband familienergänzender  
Kinderbetreuung Glarus
www.vfk-glarus.ch

Offene Jugendarbeit Glarus Nord
www.glarus-nord.ch

Offene Jugendarbeit Glarus
www.gaswaerch.ch

Offene Jugendarbeit Glarus Süd
www.oja-gl-sued.ch

Helppoint Glarus
www.helppoint-gl.ch

Existenzsicherung / Sachhilfe

Schuldenberatung Glarnerland
www.sbgl.ch 

Fonds zur ergänzenden  
Unterstützung von Familien
www.gl.ch

Winterhilfe Kanton Glarus
www.gl.winterhilfe.ch

Rotary, Inner Wheel und Rotaract
für Kinder und Jugendliche
www.rokj.ch

Spezielles

Mediation-Glarus Konfliktlösung
www.mediation-glarus.ch

KISS. Nachbarschaftshilfe  
www.kiss-zeit.ch/glarus

Mieterinnen- und Mieterverband  
www.mieterverband.ch

Trauercafé am Kantonsspital
www.ksgl.ch

FRAMI, Freiwilligenarbeit Migration
www.frami.ch 

Verein träffpunkt
www.traeffpunkt-gl.com

Stationäre Einrichtungen

CURAVIVA Heime und Institutionen
www.curavivaglarus.ch

Schule an der Linth 
www.schule-linth.ch 

Jugendwohnen Glarus
www.jugendwohnenglarus.ch

Heilpädagogisches Zentrum 
www.hpzgl.ch

RehaClinic Braunwald 
www.rehaclinic.ch

Menzihuus
www.menzihuus.ch 

Fridlihuus
www.fridlihuus.ch

Glarnersteg
www.glarnersteg.ch

Wohnheim Hochwart und Rössli
www.teenchallenge.ch

Fachverbände

Internetportal zum Sozialwesen
www.sozialinfo.ch

Konferenz der Sozialdirektoren
www.sodk.ch

Pflegekinder-Aktion Schweiz
www.pflegekinder.ch

Schweizerische Konferenz  
für Sozialhilfe
www.skos.ch

Konferenz der Kantone für Kinder-  
und Erwachsenenschutz 
www.kokes.ch



Soziale Dienste Nord
Bahnhofstrasse 24  
8752 Näfels
Tel. 055 646 69 70
sozialdienst-nord@gl.ch

Soziale Dienste Mitte
Winkelstrasse 22 
8750 Glarus
Tel. 055 646 67 10
sozialdienst-mitte@gl.ch

Soziale Dienste Süd
Bahnhofstrasse 13 
8762 Schwanden
Tel. 055 646 69 80
sozialdienst-sued@gl.ch


